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RS OGH 1979/3/13 4Ob406/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1979

Norm

ZPO §405 DI

Rechtssatz

Ein nicht durch eine Behauptung gedeckte Feststellung darf zur Konkretisierung der Fassung des Klagebegehrens nicht

herangezogen werden, weil damit die von den Parteien umschriebenen Grenzen des Streitgegenstandes überschritten

würden.
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